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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Stimm- und Wahlrecht

La votation fédérale du 7 février sur l'introduction du suffrage féminin fut précédée
d'une campagne animée. La Suisse officielle se prononça presque unanimement en
faveur de l'acceptation du projet. En 1970, ce dernier avait déjà été admis sans
opposition par les deux Chambres. Tous les partis politiques nationaux et certaines
associations professionnelles donnèrent la même consigne positive (Partis: PRDS; PSS;
PDC; PAB; Indépendants; PdT; Evangéliques; Libéraux. — Associations: USS; FSE; Union
des paysannes suisses). Les partis cantonaux suivirent (PAB de Schaffhouse; PRD
d'Appenzell Rhodes-Extérieures), à l'exception de quelques rares formations favorables
à la liberté de vote. Les opposants se regroupèrent en une Action fédérale contre le
droit de vote féminin, sous la présidence de l'avocat argovien Markus Herzig (Plusieurs
comités cantonaux se sont constitués pour combattre le projet). Dans la presse, la
majorité des voix qui s'élevèrent furent favorables au projet; en Suisse romande, ce fut
presque l'unanimité. La radio et la télévision retransmirent des débats contradictoires.
Des magistrats fédéraux et cantonaux s'engagèrent par écrit et verbalement en faveur
des droits politiques de la femme (Le Conseil fédéral a répondu affirmativement à une
petite question du CN Cevey (fdp/prd VD) qui lui demandait de participer activement à
la campagne électorale). L'écrasante majorité des prises de position favorables au
projet fut telle que les adversaires se plaignirent de ce qu'on étouffait leur voix. Alors
que ces derniers fondaient principalement leur argumentation sur les différences de
fonction sociale et de mode de vie de la femme, les premiers invoquèrent soit une
égalité naturelle de droit, soit l'aptitude de la femme à l'action politique, aptitude
confirmée par l'expérience. Bien que les sondages d'opinion eussent annoncé une
majorité confortable en faveur de l'égalité des droits, on insista, en Suisse romande
surtout, sur une forte participation au scrutin, car on ne tenait pour acquises ni la
majorité des Etats ni celle du peuple. Le résultat du scrutin dépassa les espérances
(621'109 oui contre 323'882 non, participation de 57,7 %; 6 1/2 cantons ont rejeté le
projet: AR, AI, GL, OW, SG, SZ, TG, UR). La participation fut relativement élevée, seul le
Tessin demeura en dessous de 50 %. Les partisans représentèrent presque une
majorité des deux tiers. Le projet fut admis non seulement par les neuf cantons qui
avaient déjà introduit le suffrage féminin en matière cantonale, mais encore par trois
cantons et demi sur les quatre qui l'exerçaient à titre obligatoire ou facultatif en
matière communale, et en plus par trois autres cantons qui n'avaient encore reconnu à
la femme aucune égalité politique. Les plus fortes majorités acceptantes furent
enregistrées en Suisse romande et au Tessin, ainsi que dans les grandes agglomérations
urbaines de la Suisse alémanique; la majorité des cantons de Suisse centrale et de
Suisse orientale constituèrent un bloc assez compact d'opposants.

Votation du 7 février 1971

participation: 57.73%
Oui: 65.73% / états : 15.5
Non: 34.3% / états : 6.5

Paroles: 
Oui: CVP, EVP, FDP, LdU, LPS, PdA, SPS, SVP, SAV, SGB, TravS, VSA
Non: quelques cas locaux 1

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 31.12.1971
PETER GILG
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Institutionen und Volksrechte

Parlamentsmandat

Ende März veröffentlichte die SPK-SR den Bericht zur Vernehmlassung der Umsetzung
der vier Standesinitiativen (ZG: 19.311, BL: 20.313, LU: 20.323, BS: 21.311), die eine
bessere Vereinbarkeit von Mutterschaft und Parlamentsmandat verlangen. Konkret
sollen Frauen nach der Geburt eines Kindes ihre Mutterschaftsentschädigung nicht
mehr verlieren, wenn sie ein politisches Legislativmandat wahrnehmen. Aktuell erlischt
der Anspruch, wenn eine Erwerbstätigkeit wieder aufgenommen wird, wozu auch die
Arbeit als Parlamentarierin gezählt wird. Dies führt dazu, dass gewählte
Parlamentarierinnen entweder nicht an Sitzungen teilnehmen oder aber den Auftrag
der Wählenden wahrnehmen, dadurch aber auf ihre Entschädigung verzichten müssen.
Dies soll mit einer Revision des Erwerbsersatzgesetzes geändert werden. Die Vorlage
sieht vor, dass eine Teilnahme an Plenar- oder Kommissionssitzungen auf allen drei
föderalen Ebenen durch eine Frau – Männer bzw. Vaterschaftsurlaubsregelungen
wurden explizit ausgenommen – deren Anspruch auf Mutterschaftsentschädigung nicht
mehr beeinträchtigt, es sei denn, es bestehe eine Stellvertretungslösung.

Die Mehrheit der 53 eingegangenen Stellungnahmen in der Vernehmlassung
unterstützten den Umsetzungsvorschlag. Von den 25 antwortenden Kantonen (GR hatte
auf eine Stellungnahme verzichtet), sprachen sich 18 dafür aus, Aargau, Nidwalden und
Genf wollten die Einschränkung durch die Stellvertreterlösungen streichen und
Solothurn wollte nicht bloss Plenar- und Kommissionssitzungen, sondern sämtliche mit
einem Mandat verbundenen Tätigkeiten aufführen. Gegen die Vorlage stellten sich
Appenzell Ausserrhoden, Thurgau und Schwyz, die eine Aufweichung des
Mutterschutzes befürchteten: Die Regelung könnte dazu führen, dass sich Mütter mit
einem politischen Mandat verpflichtet fühlten, ihren Mutterschaftsurlaub zu
unterbrechen, so die Begründung. EVP, FDP, GLP, GP, Mitte und SP begrüssten die
geplante Umsetzung, die SVP lehnte sie ab, weil sie eine Besserbehandlung von
Politikerinnen gegenüber anderen berufstätigen Frauen bedeute. Umstritten war die
Vorlage bei den Verbänden. Bei den Gewerkschaften begrüsste der SGB die Vorlage
grundsätzlich, warnte aber vor weiteren Lockerungen; Travail.Suisse stellte sich gegen
jegliche Lockerung des Mutterschutzes und lehnte die Vorlage ab. Die
Arbeitgeberverbände (SAV und SGV) kritisierten die Ungleichbehandlung und forderten
eine Lockerung der Kriterien für Mutterschaftsurlaub für alle Frauen, standen der
Vorlage also eher ablehnend entgegen. Verschiedene Frauenverbände (AllianceF, SKG
und SVF) begrüssten die Vorlage zwar, verlangten aber weitere Flexibilisierungen
hinsichtlich zeitlicher Gestaltung des Mutterschaftsurlaubs generell und einen Verzicht
auf die Ausnahme hinsichtlich Stellvertretungsregelung. Es könne bei
Kommissionssitzungen, die häufig Stellvertretungsregelungen kennen, wichtig sein,
persönlich anwesend zu sein. 
Die SPK-SR beschloss aufgrund der Vernehmlassungsresultate, an der ursprünglichen
Lösung festzuhalten und lediglich die Teilnahme an Kommissions- und Plenarsitzungen
zu regeln, im Falle von möglichen Stellvertretungslösungen aber keine Ausnahmen zu
machen. Die Vorlage geht in die parlamentarische Beratung. 2

STANDESINITIATIVE
DATUM: 31.03.2023
MARC BÜHLMANN

Wirtschaft

Wirtschaftspolitik

Konjunkturlage- und politik

Im Dezember 2022 präsentierte der Bundesrat seinen Bericht in Erfüllung eines
Postulats der WAK-NR, welches der Nationalrat 2015 angenommen hatte. Wie die
Kommission gefordert hatte, berichtete der Bundesrat über die Verteilung des
Wohlstandes in der Schweiz, insbesondere auch über Einnahmen und Entwicklung des
reichsten Prozents der Schweizerinnen und Schweizer. Demnach betrug das
durchschnittliche Bruttoeinkommen der Privathaushalte 2019 CHF 9'582 pro Monat, 31
Prozent davon (CHF 2'973) wendeten die Haushalte für obligatorische Ausgaben (z.B.
Steuern, Sozialausgaben und Krankenkassenprämien) auf, CHF 4'985 standen für den
Konsum von Gütern oder Dienstleistungen zur Verfügung. Zwischen 1998 und 2014 sei
das mediane verfügbare Äquivalenzeinkommen um 15 Prozent angestiegen, zwischen
2015 und 2019 habe es jedoch stagniert. Kaum verändert habe sich die Verteilung der
Einkommen, was gemäss Bericht auch auf die umverteilende Wirkung staatlicher oder
staatlich geregelter Transfers zurückzuführen sei. Zwischen den Regionen gebe es
ungleiche Einkommensverteilung, wobei insbesondere in den alpinen und voralpinen

POSTULAT
DATUM: 16.12.2022
ANJA HEIDELBERGER
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Regionen sowie im Jura und in einigen Tourismusregionen die niedrigsten Einkommen
zu beobachten seien. Auch innerhalb der Kantone gebe es ungleiche Verteilungen der
Einkommen, insbesondere in den Kantonen Schwyz, Genf und Zug. 
Der Bericht wies überdies – wie vom Postulat gefordert – für das Jahr 2018 den Anteil
an Personen aus, deren Reineinkommen über dem doppelten Medianeinkommen lag:
Sie machten 16.2 Prozent der Steuerpflichtigen aus, verfügten über 44.9 Prozent der
Gesamteinkommen der Schweiz und zeigten sich für 83.5 Prozent der Eingänge der
Bundessteuer verantwortlich.

Stillschweigend schrieb der Nationalrat die Motion in der Folge auf Antrag des
Bundesrates ab. 3

Öffentliche Finanzen

Direkte Steuern

Gegen Ende des Jahres erhielt der Ruf nach einer grösseren Steuerharmonisierung
unter den Kantonen neuen Auftrieb. Auslöser war der Zürcher Bankier Martin Ebner,
der seine Firma von Zürich ins steuergünstige Freienbach (SZ) verlegte, womit Stadt und
Kanton Zürich jährlich mindestens CHF 20 Mio. entgehen. Da in Zürich bis Ende 1998
noch die Vergangenheits-, in Schwyz aber die Gegenwartsbesteuerung gilt, muss Ebner
zudem einen Börsenrekordgewinn von geschätzten CHF 200 Mio. für 1997 in keinem der
beiden Kantone versteuern. Dieser Steuertrick löste landesweite Empörung aus, legte
aber auch eine der Schwächen des Schweizer Steuersystems schonungslos offen.
Bereits im Februar hatte der Bundesrat eine ständige Kommission für
Steuerharmonisierung eingesetzt, um die Bemühungen um eine Harmonisierung der
direkten Steuern von Bund, Kantonen und Gemeinden zu intensivieren. 4

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 16.12.1997
EVA MÜLLER

Der Präsident der basellandschaftlichen Wirtschaftskammer, Nationalrat Hans Rudolf
Gysin (fdp), forderte in einer von 84 weiteren Ratsmitgliedern unterzeichneten Motion,
die Einführung des neuen Lohnausweises um ein Jahr auf Anfang 2007 zu verschieben;
die WAK-NR verlangte in einer Motion vom Bundesrat, sich ebenfalls für einen Aufschub
einzusetzen; die Parlamente der Kantone Bern, Zürich und Schwyz verabschiedeten
ihrerseits entsprechende Vorstösse. Ende April gab der Vorstand der Schweizerischen
Steuerkonferenz dem Druck nach und beschloss, den neuen Lohnausweis erst auf
Anfang 2007 einzuführen und startete im Juni die Testphase. Daraufhin lancierte der
Zürcher Gewerbeverband eine kantonale Volksinitiative gegen die neue Regelung; diese
führe zu übermässiger Bürokratie und beinhalte eine kalte Steuererhöhung. Falls das
Begehren zustande kommt und die Mehrheit des Zürcher Kantonsrates ihm zustimmt,
wird es als Standesinitiative den eidgenössischen Räten unterbreitet. In der
Sommersession lehnte der Nationalrat die Motion Gysin diskussionslos als erfüllt ab. 5

MOTION
DATUM: 17.06.2005
MAGDALENA BERNATH

Am 14. Juni 2015 kam die Volksinitiative "Millionen-Erbschaften besteuern für unsere
AHV (Erbschaftssteuerreform)", die von der EVP, der SP, den Grünen, der CSP, dem
SGB sowie dem Verein Christnet 2011 lanciert worden war, zur Abstimmung. Die
Initianten forderten, dass Nachlässe und Schenkungen über CHF 2 Mio. zu einem Satz
von 20 Prozent besteuert werden. Zwei Drittel der Erträge sollten dem Ausgleichsfonds
der AHV und ein Drittel den Kantonen zukommen. Die Gegnerschaft hatte sich schnell
formiert: Entsprechend dem Stimmverhalten ihrer National- und Ständeräte gaben SVP,
FDP, CVP, BDP und GLP die Nein-Parole heraus. Das Ja-Lager sah sich damit im
Wahlkampf mit einer potenten und in wirtschaftlichen Themen gut eingespielten Nein-
Allianz konfrontiert. Während die Befürworter versuchten, die Erbschaftssteuer als
faire Steuer darzustellen und die Vorzüge der zusätzlichen Einnahmen für die AHV
propagierten, legten die Gegner mit Slogans wie "Wohlstand zerstören?" oder
"Familienfeindlich. KMU-feindlich." den Fokus auf die potenziellen Folgen einer
Annahme auf Familienunternehmen. Zudem wurde vom Contra-Lager mehrfach auch
die aus ihrer Sicht "rechtsstaatlich fragwürdige" Rückwirkungsklausel ins Feld geführt,
durch die im Falle einer Annahme der Vorlage Schenkungen ab dem 1. Januar 2012 dem
Nachlass angerechnet worden wären. Diese Klausel hatte bereits während der
parlamentarischen Debatte für Diskussionen gesorgt und im Wahlkampf wohl zugunsten
der Initiativgegner mobilisiert. Die Nein-Kampagne war, wie bei anderen ähnlich
gelagerten Abstimmungen zuvor, den Befürwortern in Sachen Präsenz und Reichweite
deutlich überlegen. So kam es dann auch nicht überraschend, dass die Volksinitiative

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 14.06.2015
DAVID ZUMBACH
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von Volk und Ständen deutlich verworfen wurde: 29,0% der Partizipierenden stimmten
der Vorlage zu. Die gesamtschweizerische Stimmbeteiligung betrug 43,7%. Die höchsten
Ja-Stimmenanteile erreichte die Initiative in den Kantonen Basel-Stadt (41,3%), Bern
(35,6%) und Neuenburg (34,0%). Am wenigsten Zustimmung erhielt das Anliegen in den
Kantonen Wallis (15,7%), Schwyz (17,2%) und Obwalden (17,8%).

Abstimmung vom 14. Juni 2015

Beteiligung 43,7%
Ja 657'851 (29,0%) / Stände 0
Nein 1'613'982	 (71,0%) / Stände 20 6/2

Parolen:
-Ja: SP, GPS, SGB
-Nein: SVP, FDP, CVP, BDP, GLP 6

Im Mai 2020 präsentierte der Bundesrat seine Botschaft zum Bundesgesetz über
elektronische Verfahren im Steuerbereich, mit dem er die rechtliche Grundlage für die
Weiterentwicklung der Digitalisierung von Verfahren schaffen wollte. Damit sollen das
Ziel der ESTV, zukünftig alle Daten elektronisch zu erhalten und zu verschicken, sowie
die Motion Schmid (fdp, GR; Mo. 17.3371) erfüllt werden. Die Vorlage sah daher vor, die
vollständig elektronische Einreichung der Steuererklärung zu ermöglichen, die
Authentizität und Integrität der übermittelten Daten sicherzustellen sowie eine
elektronische Bestätigung der Daten anstelle einer Unterzeichnung zu realisieren.
Geplant war diese Änderung für Einkommens-, Vermögens-, Gewinn- und
Kapitalsteuern, für den Antrag auf Rückerstattung der Verrechnungssteuer von
natürlichen Personen mit Wohnsitz in der Schweiz sowie für die
Wehrpflichtersatzabgabe – auch weiterhin sollte jedoch eine analoge Eingabe der
Steuererklärung möglich bleiben. Bei Steuern, die in der Zuständigkeit des Bundes
liegen, sowie beim internationalen Informationsaustausch sollten die Betroffenen
hingegen zu einem elektronischen Verfahren verpflichtet werden können. Bereits heute
sei eine elektronische Einreichung der Steuererklärung in den meisten Kantonen
möglich, dem stehe nur die Unterzeichnungspflicht entgegen, erklärte der Bundesrat.
Zukünftig solle dieses Verfahren medienbruchfrei möglich sein. 
Darüber hinaus enthielt die Vorlage zwei weitere Änderungen, die zwar gemäss
Bundesrat nicht direkt mit dem eigentlichen Anliegen der Vorlage zu tun hatten, aber
der Verhältnismässigkeit wegen nicht in einer eigenen Vorlage behandelt würden. So
sollten die Versicherungen der ESTV neu die Ausrichtung von Kapitalleistungen und
Renten der zweiten Säule melden. Zudem sollten die Durchführungsbestimmungen in
Art. 72 STHG, welche die Frist zur Anpassung des kantonalen Rechts an das STHG
beinhalteten, vereinheitlicht und vereinfacht werden. Dabei sollte auch die
Bestimmung zur Verwendung einheitlicher Formulare für die Steuererklärungen
aufgehoben werden, da sie aufgrund von Eigenheiten der Kantone nie vollständig
umgesetzt werden konnte.

Von Juni bis Oktober 2019 hatte die Vernehmlassung zum neuen Bundesgesetz über
elektronische Verfahren im Steuerbereich stattgefunden. 25 Kantone (ausser NE), 7
Parteien (BDP, CVP, FDP, GLP, SVP, SP, Piratenpartei) und 17 Verbände und
Organisationen, darunter der SSV, Economiesuisse, SGV, SGB, FDK oder
TreuhandSuisse, hatten sich daran beteiligt. Sie alle stimmten der Vorlage grundsätzlich
zu, stellten aber teilweise noch weitergehende Forderungen. Die Kantone, die FDK und
die SSK forderten, die Bestimmung über einheitliche Formulare, wie vom Bundesrat
vorgeschlagen, aufzuheben, während Economiesuisse, BDO, EXPERTsuisse und swissICT
diese Pflicht beibehalten wollten. Drei Parteien (CVP, FDP, SVP) und sechs
Organisationen (economiesuisse, EITSwiss, SGV, SSV, Städtische Steuerkonferenz,
TreuhandSwiss) wollten dem Bundesrat nicht die Möglichkeit geben, den
Steuerzahlenden bei Steuern in seiner Zuständigkeit elektronische Verfahren
vorzuschreiben. In der Folge nahm der Bundesrat eine Änderung vor: So
vereinheitlichte er die Übernahmefrist für Änderungen im STHG. Hingegen beliess er es
bei der geplanten Streichung der Bestimmung über die einheitlichen Formulare. 7

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 20.05.2020
ANJA HEIDELBERGER
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Anfang 2021 gab der Bundesrat in einer Medienmitteilung bekannt, dass die
Steuerbelastung in Kantonen und Gemeinden im Vergleich zum Vorjahr leicht
rückläufig sei. Für das Jahr 2021 würden die Kantone und Gemeinden durchschnittlich
24.7 Prozent ihres Ressourcenpotenzials an Fiskalabgaben tatsächlich ausschöpfen. Das
Ressourcenpotenzial gibt an, wie gross die ordentlichen Gemeindesteuern bei
mittlerem Steuerfuss, die Gemeindeanteile an verschiedenen direkten Steuern (z.B.
Grundstückgewinn- oder Erbschaftssteuer), 50 Prozent der Regalien (z.B. das
Fischerei- oder das Jagdregal) und Konzessionserträge (z.B. zum Salzabbau) und die
Gemeindeerträge aus der Motorfahrzeugsteuer sowie die positiven
Nettovermögenserträge sind. Es dient insbesondere dazu, den Ressourcenausgleich für
den Finanzausgleich (NFA) zu berechnen. Besonders niedrig ist der entsprechende
Anteil der Fiskalabgaben in den Kantonen Zug, Schwyz und Nidwalden, besonders hoch
in Genf, Neuenburg und Waadt. 8

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 07.01.2021
ANJA HEIDELBERGER
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